Hochschule Ostwestfalen-Lippe

     
                       Prüfungsamt Architektur
Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur
Hinweise zur Diplomarbeit    
Antrag auf Zulassung 

Zulassungsformulare liegen aus oder sind im Prüfungsamt erhältlich. Ein Blick in die Prüfungsakte bei Frau Droege ist ratsam. Die Anmeldetermine sind durch Aushang bekanntgegeben.

Diplomthemen und Betreuer

Der Kandidat/die Kandidatin hat die Möglichkeit, Thema sowie 1. und 2. Prüfer vorzuschlagen. Erst- und Zweitprüfer können aus den Studiengängen Architektur u. Innenarchitektur kombiniert werden.

Es muss aber mindestens ein Betreuer oder eine Betreuerin aus der Gruppe der entwurfsbetreuenden Prof. ´s oder Lehrbeauftragten der Hochbauarchitekten gewählt werden.

       a)  Themen-Vorschlag des Betreuers

Die Studentin/ der Student wählt ein vorgeschlagenes Thema und bekommt die 
dazugehörigen Unterlagen vom Betreuer (Lageplan und Beschreibung des Themas)

Die Unterlagen sind dem Diplomantrag beizufügen.

      b)  Themen-Vorschlag der Studentin/ des Studenten


Das selbstgewählte Thema wird mit dem Betreuer besprochen und abgestimmt. 

Die dazugehörigen Unterlagen (Lageplan und Beschreibung des Themas) sind 
selbst zu erbringen und dem Diplomantrag beizufügen.
Der Antrag auf  Zulassung zur Diplomarbeit ist fristgemäß und

          vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit den o.g. Unterlagen

           im Prüfungsamt einzureichen (zwei Exemplare, gelocht und geklammert)

Ein genehmigtes Exemplar geht bei der Zulassung zurück an den Studierenden. 

Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit  (2 Kandidaten)  zugelassen werden.

Die Beiträge des Einzelnen müssen jedoch eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen und

getrennt bewertbar sein.
Zulassung  und Ausgabe

Die Zulassung zur Diplomarbeit kann erfolgen, wenn 


alle Prüfungen des Grundstudiums bestanden sind.

Aus dem Hauptstudium kann ein Wahlpflichtfach offen stehen, 

muss aber spätestens zur Zulassung zum Kolloquium abgeschlossen sein.

  
Das fehlende Fach darf nicht das Thema der Diplomarbeit wesentlich berühren.

Die Zulassung zur Diplomarbeit erfolgt im Prüfungsamt zu einem vorher bekanntgegebenen Termin

per Aushang. Der Antrag zur Diplomarbeit kann persönlich im Prüf. Amt abgeholt werden.
Bearbeitungszeit - Rücktritt - Verlängerung 

Der Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit  kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Zulassung 
folgenfrei zurückgenommen werden.
Das Thema der Diplomarbeit kann einmal folgenfrei innerhalb der ersten 4 Wochen der Bearbeitungszeit (vom Datum der Zulassung an gerechnet) ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Ein Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt gilt als verlorener Versuch. 

Die Bearbeitungszeit der Diplomarbeit beträgt höchstens 3 Monate. In Ausnahmefällen kann die Bearbeitungszeit der Diplomarbeit um bis zu vier Wochen verlängert werden. Hierzu ist ein schriftlicher 
Antrag mit Begründung (und eventuell ärztlicher Bescheinigung) an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten.
ACHTUNG ÄNDERUNGEN!!!

Abgabe der Diplomarbeit
Es gibt nur noch  einen  Abgabetermin  für die gesamte Diplomarbeit. 
Am Abgabetermin wird die Arbeit im pdf-Format auf der ILIAS-Plattform hinterlegt und zusätzlich eine CD-rom im Prüfungsamt abgegeben.

Anhand der auf ILIAS hinterlegten Unterlagen erfolgt die Benotung des schriftl. Teils der Diplomarbeiten durch die beiden Betreuer. 
Informationen zur ILIAS-Plattform (Registrierung, Abgabe etc.) finden Sie als Download auf der Seite des Prüfungsamtes und als Auslage vor dem Prüfungsamt.

Es wird dringend empfohlen, die Registrierung schon einige Zeit vor dem Abgabedatum durchzuführen.

Der Abgabetermin ist der Tag, an dem auch die Arbeiten ausgestellt werden und zwar zwei Tage vor der öffentlichen Vorstellung.  ( Bitte rechtzeitig um Plotter-Termine kümmern !)

Bitte versehen Sie alle Teile Ihrer Diplomarbeit mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
Öffentliche Ausstellung und Vorstellung der Diplomarbeit

Mit der öffentlichen Vorstellung der Diplomarbeit wird den Studierenden die Gelegenheit geboten, die Arbeit einem größeren  und interessierten Kreis vorzustellen und zu erläutern (Vortrag max. 10. Minuten). Dieser öffentliche Vortrag ist kein vorweggenommenes Kolloquium, die Teilnahme ist freiwillig. Fragen sind weder von Professoren noch von Studierenden zugelassen. Eine Nichtteilnahme hat keinen Einfluß auf die Note der Diplom-Arbeit.

Zu beachten ist, dass die Ausstellungsfläche auf eine Seite der Hängewände in den Fluren beschränkt ist.

Benotung
Die Diplom-Arbeit wird von den jeweiligen Betreuern einzeln benotet. Die Noten werden im Prüfungsamt gemittelt und schriftlich mit der Zulassung zum Kolloquium mitgeteilt (eine Woche vor dem Kolloquiumstermin).

Die Diplomarbeit kann bei Nichtbestehen oder verlorenem Versuch einmal wiederholt werden.

Kolloquium
Die Zulassung zum Kolloquium  erfolgt , wenn alle Prüfungen bestanden sind. 

Das Kolloquium von etwa 30 Minuten Dauer wird von beiden Betreuern der Diplomarbeit abgenommen und das Ergebnis  anschließend  mündlich mitgeteilt. 

Einsichtnahme in die Protokolle kann nach schriftlicher Beantragung erst nach dem Kolloquium genommen werden.
Die Diplomübergabe erfolgt im Rahmen einer kleinen Feierstunde am Donnerstag oder Freitag nach dem Kolloquium.
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